
Änderungsantrag Nr.
TE081 

Beantragt von
Buccaneerps 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt B: §2 (6) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, im Absatz 6 des Paragraphen §2 des Abschnitts B 
der Satzung das Wort "des" durch "eines" zu ersetzen sowie die Wörter 
"Der für das Mitglied zuständige Bezirksverband erhält 10%." nach 
"erhält 25%." einzufügen. Weiterhin wird beantragt "15%" durch "10%" 
sowie "20%" durch "15%" zu ersetzen:

Begründung

Aktuelle Fassung 

Ist in der Satzung des Landesverbandes keine weitergehende 
Verteilungsregelung getroffen, gilt folgender Verteilungsschlüssel. 
Der Landesverband erhält 25%. Der für das Mitglied zuständige 
Kreisverband erhält 15%. Der für das Mitglied zuständige 
Ortsverband erhält 20%. 

Neue Fassung 

Ist in der Satzung eines Landesverbandes keine weitergehende 
Verteilungsregelung getroffen, gilt folgender Verteilungsschlüssel. 
Der für das Mitglied zuständige Landesverband erhält 25%. Der für 
das Mitglied zuständige Bezirksverband erhält 10%. Der für das 
Mitglied zuständige Kreisverband erhält 10%. Der für das Mitglied 
zuständige Ortsverband erhält 15%. 

Falls die Landessatzungen nichts regeln, tut es eben der Bund. 
Landesverbände mit Crews können dann aber - sofern sie es regeln - 
ganz anders verteilen. Dieser Paragraph ist ein klassischer Fall-
Back! Er muß angepaßt werden, da es Bezirksverbände gibt. 

http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Buccaneerps
http://wiki.piratenpartei.de/Bundessatzung

